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E-Commerce

Von Mirko Hüllemann

Plattformen, die im E-Commerce als 
Vermittler zwischen Lieferanten und 
Kunden auftreten, bewegen sich in 
einer juristischen Grauzone. Die über-
wiegende Mehrzahl von ihnen hat kei-
ne ZAG-Lizenz. Und noch ist offen, 
inwieweit sie vom ZAG betroffen sind. 
Die Anzeichen mehren sich aber, dass 
die BaFin und die Gerichte hier bald 
strengere Maßstäbe anlegen könnten. 
Dann bietet sich die Zusammenarbeit 
mit BaFin-lizensierten Payment Ser-
vice Providern an.  Red. 

Mirko Hüllemann ist Geschäftsführer der 
Heidelberger Payment GmbH.

Zum Autor

Die Abmahnung von lieferheld.de im 
Herbst 2011 und die Ankündigung von 
Ebay, seine geplante Zahlungsumstellung 
auf 2013 zu verschieben, haben gezeigt: 
Viele Plattformbetreiber, die als Vermittler 
zwischen Endkunden und Dienstleistern 
fungieren, bewegen sich in einem juristi-
schen Graubereich. Sobald sie nämlich in 
ihrer Vermittlerfunktion Kundengelder ent-
gegennehmen, auf ein Konto legen und 
von dort an den Dienstleister überweisen, 
entstehen die Probleme. Man könnte so-
gar sagen, sie handelten unrechtmäßig 
– je nachdem, wie streng man das Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) vom 
25. Juni 2009 interpretiert. 

Darin ist geregelt, welche Anbieter über-
haupt als Zahlungsdienstleister agieren 
können: Kreditinstitute (Banken); E-Geld-

Institute (Herausgeber elektronischen Gel-
des); Bund, Länder, Gemeinden, Gemein-
deverbände und Träger der bundes- oder 
landesmittelbaren Verwaltung; die Euro-
päische Zentralbank, die Deutsche Bun-
desbank und andere Zentralbanken der 
Europäischen Union; und schließlich Zah-
lungsinstitute (Unternehmen, die gewerbs-
mäßig Zahlungsdienste erbringen).

Zahlungsdienste nur mit BaFin-Lizenz

Halten Plattformbetreiber Zahlungen für 
Dritte vor, erbringen sie gemäß ZAG ge-
werbsmäßig Zahlungsdienste. Das ist 
ihnen allerdings nur dann vom Gesetz-
geber erlaubt, wenn sie von der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) als Zahlungsinstitut zertifiziert 
sind. 

Die überwiegende Mehrzahl der Vermitt-
lungsplattformen hat jedoch keine BaFin-
Lizenz und ist nicht befugt, Zahlungsdiens-
te zu erbringen. Plattformbetreiber dürfen 
also weder Zahlungskonten führen noch 
Zahlungen einschließlich der Übermittlung 
von Geldbeträgen per einmaliger Last-
schrift, Dauerauftrag oder Zahlungskarten 

wie Debit- oder Kreditkarte auf ein Zah-
lungskonto tätigen. Doch genau das, was 
ihnen das Gesetz ausdrücklich untersagt, 
ist das Geschäftsmodell einer Vielzahl von 
Vermittlungsplattformen im Internet.

ZAG ist weitgehend unbekannt

Die Gründe, warum so viele Plattformbe-
treiber – darunter auch etliche Marktführer 
in unterschiedlichen Branchen – gegen 
das ZAG verstoßen, sind vielfältig. 

Offensichtlich haben sich die Änderungen, 
die das ZAG gebracht hat, noch nicht in 
der E-Commerce-Branche herumgespro-
chen. Es ist anzunehmen, dass viele 
Plattformbetreiber sich der Gefahr, ord-
nungswidrig zu handeln, überhaupt nicht 
bewusst sind. Diese Unkenntnis kann 
fatale Folgen haben: mögliche Sanktionen 
reichen von der Abmahnung bis hin zu 
dem Verbot, das Geschäft weiter zu be-
treiben – ein Risiko, das Plattformbe-
treiber künftig nicht unterschätzen soll-
ten. Denn seit einigen Monaten ist 
beträcht liche Unruhe im Markt – in erster 
Instanz hat das Landgericht Köln das  
ZAG zu Ungunsten von lieferheld.de aus-
gelegt (Urteil vom 29. September 2011, 
Az: 81 O 91/11). Nach Ansicht des Ge-
richts nehme das Unternehmen Geldbe-
träge zur Übermittlung an den Zahlungs-
empfänger entgegen und betreibe damit 
zulassungspflichtiges Finanztransferge-
schäft. Und Ebay musste seine für Som-

Vermittlerplattformen  
ohne BaFin-Lizenz im  
juristischen Graubereich
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mer 2012 geplante Zahlungsumstellung 
auf 2013 verschieben, nachdem die  
BaFin signalisiert hat, Ebay benötige eine 
Lizenz gemäß deutschem ZAG, um Käu-
fergelder einzuziehen und an die Verkäu-
fer auszuzahlen. 

Noch hält sich die BaFin bedeckt, doch 
wenn weitere Gerichte das ZAG gegen die 
Vermittlungsplattformen auslegen sollten, 
wird sehr wahrscheinlich auch die Bun-
desbehörde mit Nachdruck für die Einhal-
tung des deutschen ZAG und damit für die 
Umsetzung der entsprechenden europäi-
schen Richtlinie sorgen. Denn entstanden 
ist das ZAG auf Basis der Richtlinie 
2007/64/EG der Europäischen Union über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt.

Lizenzierte Dienstleister

Dabei bietet sich Plattformbetreibern eine 
sehr einfache Möglichkeit, wie sie Zahlun-
gen für Dritte gemäß ZAG vorhalten kön-
nen: indem sie einen Payment Service 
Provider (PSP), den die BaFin als Zah-
lungsinstitut zertifiziert hat, mit der Zah-
lungsabwicklung beauftragen. Die Aus-
wahl ist überschaubar. Derzeit gibt es in 
Deutschland nur einen einzigen ban-
kenunabhängigen PSP mit der BaFin-Li-
zenz als Zahlungsinstitut: die Heidelberger 
Payment GmbH (Heidelpay). 

Um eine BaFin-Lizenz zu erhalten, müs-
sen Payment Service Provider sehr stren-
ge Auflagen erfüllen. Sie müssen unter 
anderem über die benötigten Systeme, 
Ressourcen und Verfahren verfügen, um 
Zahlungsdienste ordnungsgemäß durch-
zuführen; sie müssen ein sehr hohes An-
fangskapital bereitstellen; sie müssen 
strenge Sicherungsanforderungen für die 
Entgegennahme von Geldbeträgen erfül-
len; und sie müssen ausreichende interne 
Kontrollmechanismen etabliert haben. 

Sind diese und etliche andere Bedingun-
gen erfüllt – darunter auch Anforderungen, 
die die persönliche Eignung des Antrag-
stellers betreffen –, kann die BaFin einem 

PSP den Status als Zahlungsinstitut ver-
leihen. 

Payment Service Provider als  
legitimierte Zahlstelle

Ein BaFin-lizenziertes Zahlungsinstitut darf 
dann für den Zahlungsverkehr von Platt-
formen europaweit Treuhandkonten ein-
richten, auf denen Kundengelder absolut 
sicher sind. Als Zahlstelle übernimmt der 
PSP den Einzug der Kundengelder und 
zahlt die Umsätze den Lieferanten direkt 
aus. Dabei besteht eine Geschäftsbezie-
hung nur zwischen dem Plattformbetreiber 
und dem Payment Service Provider – nicht 
zwischen dem PSP und den Lieferanten 
oder dem PSP und den Endkunden. 

Außerdem ist es nur Zahlungsinstituten 
erlaubt, als Giropay-Acquirer direkt Akzep-
tanzverträge mit Plattformbetreibern abzu-
schließen. Solche Akzeptanzverträge sind 
die Voraussetzung für den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr. So müssen Plattformbe-
treiber keine gesonderte Vereinbarung mit 
ihrer Hausbank schließen, sondern erhal-
ten ihre Berechtigung für die Transaktions-
abwicklung direkt vom PSP. Auf diese 
Weise fallen auch keine zusätzlichen 
Bankgebühren an. 

Die marktüblichen Gebühren, die Platt-
formbetreiber für die Transaktionsab-
wicklung durch ein Zahlungsinstitut zu 
entrichten haben, sind abhängig vom 
Zahlungsmittel, von der Höhe des Betrags 
und von der Branche, in der ein Plattform-
betreiber agiert.

Legal, professionell und innovativ

Der offensichtliche Vorteil, wenn Platt-
formbetreiber ein Zahlungsinstitut mit der 
Transaktionsabwicklung beauftragen, liegt 
natürlich darin, dass sie beim Vorhalten 
von Zahlungen völlig legal agieren und 
keinerlei Sanktionen zu befürchten haben. 
Aber auf diesem Weg holen sich Platt-
formbetreiber auch einen professionellen 

und erfahrenen Dienstleister an ihre Seite, 
der aus einer Hand das komplette Zah-
lungsmanagement übernimmt. Ein zerti-
fizierter PSP kann für seinen Kunden 
Transaktionen mit allen gängigen Zah-
lungsmitteln durchführen: ec- und Kredit-
karte, Lastschrift, Debitkarte, Sofortüber-
weisung.de und Giropay. Internationale 
Transaktionen wickelt ein PSP über lan-
desspezifische Zahlungsmittel ab. Heidel-
pay bietet seinen Kunden sogar eine kos-
tenfreie mobile App, die es ihnen erlaubt, 
Smartphones und Touch Devices als 
mobile Payment-Terminals zu nutzen. So 
können etwa gastronomische Lieferdiens-
te ein internetfähiges Mobilgerät verwen-
den, um Endkunden an der Haustür be-
zahlen zu lassen. Über den Webbrowser 
geben Lieferdienste die Käuferangaben 
samt Kreditkarten- oder Kontodaten ein. 
Die Zahlung erfolgt, nachdem die Daten 
in Echtzeit automatisch überprüft worden 
sind. Auch für die Sicherheit der Daten ist 
gesorgt: Sämtliche Transaktionen genü-
gen dem weltweiten Datensicherheitsstan-
dard „Payment Card Industry Data Secu-
rity Standard” (PCI DSS).

EU und Aufsicht halten sich noch zurück

Es ist nicht abzusehen, wie stark Plattfor-
men, die als Vermittler zwischen Lieferan-
ten und Endkunden agieren, vom ZAG 
betroffen sein werden. Noch gilt: Wo kein 
Kläger, da auch kein Richter. Aber das 
kann sich schnell ändern – nämlich dann, 
wenn Plattformbetreiber, die ZAG-konform 
arbeiten, ihre Wettbewerber wegen eines 
Verstoßes gegen das Gesetz verklagen. 
Sollte es zu einer Klagewelle kommen, 
kann sich die BaFin nicht mehr so zurück-
haltend geben, wie sie es derzeit tut. 

Gleichzeitig darf man auch die Rolle der 
EU nicht unterschätzen. Früher oder spä-
ter wird sich auch die Europäische Union 
dafür interessieren, dass alle Mitglieds-
länder die EU-Richtlinie zum Zahlungs-
verkehr im Binnenmarkt gesetzlich sauber 
umgesetzt haben und entsprechend an-
wenden. 




